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Sie stärken auf allen Gebieten die Verantwortung 
und Selbständigkeit der WB. Die vornehmste Auf
gabe der Industrieabteilungen des Volkswirtschafts
rates besteht darin, die Voraussetzungen zu schaffen, 
daß die WB den Reproduktionsprozeß ihres Berei
ches mit höchstem Nutzeffekt leiten und sich zum 
ökonomischen Führungsorgan entwickeln.
Sie bestätigen die Konzeption der WB zur Lösung 
der staatlichen Hauptaufgaben und koordinieren die 
Lösung der Aufgaben, die von den Generaldirek
toren nicht allein gelöst werden können.
Sie kontrollieren, daß die Anwendung des Systems 
ökonomischer Hebel in den WB so erfolgt, daß die 
gesellschaftlichen Interessen voll gewahrt werden. 
Eine wichtige Methode der Anleitung und Kontrolle 
der WB ist die persönliche Berichterstattung und 
Rechenschaftslegung der Generaldirektoren vor dem 
Leiter der Industrieabteilung.
Die Industrieabteilungen orientieren sich bei der 
Planung und Leitung auf folgende Hauptaufgaben:
— die umfassende Entwicklung der Produktivkräfte 

mit dem Ziel, die Arbeitsproduktivität durch die 
Anwendung der neuesten Erkenntnisse von Wis
senschaft und Technik, der Rationalisierung, Spe
zialisierung, Konzentration und Kombination 
ständig zu steigern, die Selbstkosten zu senken 
und die Qualität der Erzeugnisse zu erhöhen,

— die führenden Zweige der Volkswirtschaft, ins
besondere durch die koordinierte Ausarbeitung 
von Programmen und der Kontrolle ihrer Durch
führung, vorrangig zu entwickeln,

—■ die komplexe Leitung von Projektierung, For
schung, Entwicklung, Produktion und Absatz zu 
sichern,

— die schwerpunktmäßige Lenkung der materiellen 
und finanziellen Mittel, insbesondere der kom
plexen Vorbereitung der Investitionen und die 
Sicherung der termingerechten Inbetriebnahme 
der Investitionsvorhaben mit dem höchsten volks
wirtschaftlichen Nutzen.

Die Leiter der Industrieabteilungen sind verantwort
lich für die Anleitung und Kontrolle zur termin- und 
qualitätsgerechten Erfüllung der Pläne Neue Tech
nik, für die schnelle Einführung der neuesten wis
senschaftlich-technischen Erkenntnisse in die Pro
duktion und für die internationale wissenschaftlich- 
technische Zusammenarbeit, ihre Durchführung und 
Kontrolle. Sie legen in diesem Zusammenhang die 
grundsätzlichen Aufgaben der WB fest.
Die Industrieabteilungen sind für die Ausarbeitung 
und Bilanzierung der Staatsplannomenklatur und 
für die Kontrolle der Durchführung der den WB 
und VEB übertragenen Bilanzierungsfunktionen 
verantwortlich. Sie haben bei der Ausarbeitung der 
Exportperspektive mitzuwirken. Sie kontrollieren, 
daß die WB die im Volkswirtschaftsplan festgeleg
ten Exportaufträge termin-, qualitäts- und sorti
mentsgerecht erfüllen.
Zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und der 
Durchsetzung des Prinzips „Neue Technik — neue 
Normen“ erarbeiten die Industrieabteilungen die 
Grundsätze der technischen Arbeitsnormung für 
ihren Wirtschaftsbereich und koordinieren die wirt
schaftszweigtypischen Zeitnormativkataloge. Sie 
verallgemeinern die besten Erfahrungen bei der An
wendung ökonomisch zweckmäßiger Lohnformen.

Die Industrieabteilungen sind verantwortlich für die 
Auswahl, den Einsatz, die Qualifizierung und Ent
wicklung der leitenden Funktionäre der Industrie 
entsprechend den bestätigten Entwicklungsprogram
men. Die Leiter der Industrieabteilungen sichern die 
straffe staatliche Ordnung und Disziplin unter Wah
rung der Verantwortlichkeit der Generaldirektoren 
der WB, der Werkleiter und der Leiter der Insti
tute. Sie haben über die gesamte Tätigkeit der WB 
eine tiefgründige ökonomische Kontrolle auszuüben. 
Diese bezieht sich insbesondere auf die Kontrolle
I— der ökonomischen Ergebnisse der WB an Hand 

des Staatsplanes,
— der Vertragsbindung des geplanten Absatzes, ein

schließlich des Exports,
— der richtigen Anwendung ökonomischer Hebel, 

einschließlich der Unterbindung auftretender 
egoistischer Tendenzen,

— der gesamten Arbeitsweise der WB, in Verbin
dung mit der Revisionstätigkeit der Finanzorgane.

Jährlich erfolgt die Rechenschaftslegung des Gene
raldirektors vor dem Leiter der Industrieabteilung. 
Diesem ist nach Beendigung des Geschäftsjahres und 
Durchführung einer Kontrollausschußsitzung durch 
den Leiter der Industrieabteilung Entlastung über die 
geleistete Arbeit zu erteilen. Zur Vorbereitung dieser 
Rechenschaftslegung hat die Industrieabteilung eine 
exakte Analyse und Einschätzung der Arbeit der WB 
vorzunehmen. Sie stützt sich dabei auf die Ergebnisse 
der Finanzrevision durch die Organe des Ministe
riums der Finanzen und auf die Kontrollergebnisse 
der Banken, auf die konkrete Einschätzung der Ar
beit der WB hinsichtlich des Ex- und Importes durch 
die Außenhandelsunternehmen, auf die Beurteilung 
der Konsumgüter durch die Binnenhandelsorgane, 
auf die Beurteilung der perspektivischen Arbeit 
durch die Staatliche Plankommission, den For
schungsrat und andere Organe und auf die Beurtei
lung der Qualität der Erzeugnisse durch das Deut
sche Amt für Material- und Warenprüfung. Die Lei
ter der Industrieabteilungen haben das Recht, die 
Organe der Finanzrevision für besondere Schwer
punktaufgaben in Abstimmung mit dem Ministerium 
der Finanzen anzufordern.

d) Die Vereinigungen Volkseigener Betriebe
Von entscheidender Bedeutung für die organische 
Verbindung der zentralen staatlichen Planung und 
der Anwendung des Systems ökonomischer Hebel 
mit der Durchsetzung des Produktionsprinzips ist 
die neue Rolle der WB im ökonomischen System 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft.
Die WB sind das ökonomische Führungsorgan ihres 
Industriezweiges. Sie arbeiten nach dem Produk
tionsprinzip und dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung. Sie sind auf der Grundlage der 
zentralen staatlichen Planaufgaben für die Ausarbei
tung und Erfüllung der Pläne der ihnen zugeord
neten Betriebe und Einrichtungen, für den wissen
schaftlich-technischen Höchststand der Erzeugnisse 
und der Fertigungstechnik verantwortlich. Sie arbei
ten ständig an der Vervollkommnung der wissen
schaftlich-technischen Konzeption und der Ökonomik 
ihres Zweiges.
Die WB tragen gemäß den in den zentralen staat
lichen Plänen festgelegten volkswirtschaftlichen Ziel
setzungen die volle Verantwortung für den gesam-


